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Die gefchiOLliche Entwickelung der Nübenzuckcr- 
Bestenernng nnd -ZndnftrLe^

(Fortsetzung).
dkachdem jedoch im Jahre 1844 von den ZollvereiuS- 

staalen beschlossen worden war, die Gemeinsamkeit des Ein­
kommens aus der Rübenzuckerstener vom 1. September des 
erwähnten Jahres ab eintreten zu lassen, wurde von diesem 
Zeitpunkte ab der Steuersatz für den Centner Rübenrohznckr 
auf 1 Thlr. bezw. für den Centner Rüben auf IHN Sgr, er­
höht und zwar in Preußen auf Grund der allerhöchsten Ka- 
binetsordre vom l. Juli 1844, Zugleich wurden, wie in 
allen späteren Verordnungen über die Höhe der zu erhebenden 
Rübenzuckerstener, die Zollsätze sür den vom Auslande einge­
führten Zucker und Syrnp festgesetzt. (Ges. S. 1844 S. 182).

Bisher waren für die Erhebung der Rübenzuckerstener die 
Vorschriften der Verordnung wegen Erhebung einer Cvntrvl- 
Abgabe vom 21: März 1840 in Preußen maßgebend gewesen. 
Durch Verordnung oom 7. Angust 1846, die Besteuerung des 
im Jnlande erzeugten Rübenzuckers betreffend, nebst Instruk­
tion für die Steuerbehörden wurden jedoch die vorgcdachtcn 
Bestimmungen aufgehoben und in Betreff der zu erhebenden 
Steuersätze auf die Ordre vom 1. Juli 1844 Bezug genom­
men. Nach der Verordnung vom 7. August 1846 sollte die 
Höhe der Steuer alle 3 Jahre von Neuem festgesetzt werden, 
und die Steuerberechnnng nach den zur Zuckerbcreitnng ver­
wendeten und amtlich verwogenen Rüben erfolgen. Es wur­
de angenommen, daß aus 20 Centnern roher Rüben 1 Ctr. 
Rohzucker gewonnen werden könne. Die neuen Bestimmungen 
der vorliegenden Verordnung über die Erhebung und Kontro- 
lirnng der Znckcrsteuer waren im Allgemeinen mit denjenigen 
der Verordnung vom 21. März 1840 übereinstimmend. Je­
doch wurde eine Gewichtsermiitelung der zur Zuckerbereitung 
zu verwendenden Rüben auf Grund pwbcweiser Verwiegung 
einzelner Rübenbehälter nicht mehr gestattet, zugleich auch be­
stimmt, daß die Steuer am Schlüsse jedes KalendermonatZ 
zu berechnen und, sofern nicht eine Kreditirung derselben er­

folge, Linnen 5 Tagen nach Empfang der amtlichen Berech­
nung von dem Steuerpflichtigen einzuzahlen sei. Die Znläf- 
sigkeit einer Fixation der Steuer wurde auf Fabriken, welche 
innerhalb einer Betricbsperivde nicht über 10060 Centner 
Rüben verarbeiteten, ausgedehnt. Für diejenigen Fabriken, 
welche getrocknete Rüben verarbeiteten, wurden besondere Vor­
schriften erlassen, und die Strafbestimmnngen wegen Zuwider­
handlungen gegen die in Rede stehende Verordnung erweitert. 
(Ges. S- 1846 S 335, Centralblatt 1846 S. 263).

In dem dreijährigen Zeitraum von 1844 — 1847, für 
welchen die Rübcnznckrsteuer auf Ift» Sgr. für den Centner 
Rüben sesgesctzt worden war, kann man von einer uennens- 
werthen Weiterentwicklung der Rübenzuckrsabrikation kaum 
sprechen. Die letztere erfuhr erst in dem Betriebsjahr 1846/47 
eine Erweiterung. Während die Zuckerproduktion aus Run­
kelrüben in der Campagne 1843/44 im Gebiete des Zollver­
eins 217483 Centner betrug, stieg dieselbe im Betriebsjahre 
1846/47 auf 375 590 Centner. In den beiden vorhergehen­
den Jahren waren jedoch nur 222 755 bezw. 194520 Cent­
ner Rübenrohznckr hergestellt worden. Auch die Zahl der 
Rübenznckrfabriken hatte sich nur im Betriebsjahr 1846/47 
vermehrt. In dem Jahre 1844 45 waren 98, im folgenden 
Jahre 96, im Betriebsjahre 1846/47 aber 107 derartige Fa­
briken im Betriebe. Die Vermehrung der Rübenznckrfabriken 
und der Prodnetion an Rübenzucker entfiel hauptsächlich auf 
die preußischen Provinzen Sachsen und Schlesien. In den 
Provinzen Westprenßen und Rheinland wurde die Zuckrfa- 
ürikation ganz eingestellt, während in den anderen preußischen 
Provinzen und in den übrigen Vereinsstaaten zwar die Zahl 
der Fabriken zurückging, die Produktion e.n Rübenznckr^da- 
gegen sich erhöhte.

Unter diesen Verhältnissen wurde im Jahre 1847 von 
einer Aenderung der Steuersätze Abstand genommen und der 
Satz von 1 Thlr für den Centner Rübenrohznckr bezw. 41/2 

Sgr. für den Centner roher Rüben auch für das folgende 
Betriebsjahr beibehalten. In Preußen wurde eine diesbezüg­
liche Allerhöchste Kabinetsordre unterm 25. Juni 1847 er­
lassen. (Ges. S. 1847, S. 241).


